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Sonderumlage „Breitbandausbau“ für Gemeinden im Bereich der ehem. VG Obere Kyll 
 

Sachverhalt: 
 
Mit dem 1. Nachtragshaushalt 2019 hat der Verbandsgemeinderat eine Sonderumlage für den 
Breitbandausbau im Bereich der ehemaligen Verbandsgemeinde Obere Kyll beschlossen. Im 
Genehmigungsschreiben zum Nachtrag hat die Kommunalaufsicht die Erhebung der Sonderumlage 
beanstandet. Die VG hat die Sonderumlage aus diesem Grunde in 2019 nicht mehr von den Ortsgemeinden 
erhoben. 
 
Wie aus der Anlage ersichtlich ist, sollten die 14 Ortsgemeinden der Oberen Kyll insgesamt einen 
Gemeindeanteil von 109.819,13 € leisten. Im Rahmen der Haushaltsberatungen zum Nachtrag 2018 hat der 
VG-Rat Obere Kyll beschlossen, dass die Verbandsgemeinde insgesamt 50 %, dieser Kosten    = 54.909,57 € 
trägt. Der VG-Anteil wurde unter anderem durch die VG-Umlage, welche dadurch auf dem Niveau von 
47,25 % bleiben musste, finanziert. Obwohl der Landkreis diese Gelder in 2018 nicht mehr abgerufen hat, 
wurden die Ortsgemeinden der Oberen Kyll im Nachtragshaushalt 2018 über die Verbandsgemeindeumlage 
mit einem Aufwand in Höhe von 55.000 € belastet.  
 
Im Dez. 2019 hat die Kreisverwaltung die Abrechnung für die Maßnahme im Bereich Obere Kyll vorgelegt. 
Die tatsächlichen Kosten belaufen danach auf 100.937,92 €. Der 50 % Anteil, der jetzt von der VG 
Gerolstein als Rechtsnachfolgerin der VG Obere Kyll aufzubringen ist, beträgt 50.468,96 €. Darin sind 
Veränderungen, die sich im Laufe des Projektes in verschiedenen Gemeinden ergeben haben, nicht 
eingerechnet.  
 
Die Verwaltung kommt aus nachstehenden Gründen zur Auffassung, dass auf die Erhebung einer 
Sonderumlage von den Gemeinden der Oberen Kyll verzichtet werden sollte: 
 

- Die 14 Ortsgemeinden der Oberen Kyll haben den VG-Anteil in Höhe von 55.000 € bereits mit der 
der VG-Umlage 2018 an die Verbandsgemeinde gezahlt. Die Mittel wurden bis zur Fusion nicht 
verausgabt und werden im Jahresabschluss 2018 der VG Obere Kyll dem Eigenkapital der VG 
Gerolstein als Rechtsnachfolgerin zufließen. Eine erneute Belastung der 14 Ortsgemeinden ist nicht 
gerechtfertigt. 

- Die Ortsgemeinden der VG Obere Kyll sollen Vertrauen in die Entscheidung der damaligen Gremien 
der VG haben können. Bisher war es in der „neuen“ VG Gerolstein Praxis, die Entscheidung der 
Gremien der ehemaligen Verbandsgemeinden zu respektieren. Die Erhebung einer Sonderumlage 
für das Breitbandprojekt an der Oberen Kyll würde eine Ausnahme vom bisherigen Grundsatz 
darstellen.  

- Eine rechtmäßige Umsetzung der Sonderumlage ist nach den Gesprächen mit der 
Kommunalaufsicht kaum möglich. Eine streitige Klärung dieser Angelegenheit mit der 
Kommunalaufsicht und / oder den betroffenen Ortsgemeinden sollte angesichts des zur Diskussion 
stehenden Betrages vermieden werden. 



Verbandsgemeinde Gerolstein 

 
Der Haupt-und Finanzausschuss hat in der Sitzung am 11.02.2020 die Angelegenheit beraten. Dem 
Verbandsgemeinderat wird entsprechend den vorstehenden Aussagen der Verwaltung empfohlen, auf die 
Erhebung der Sonderumlage zu verzichten und damit den entsprechenden (Teil-)Beschluss zum 1. 
Nachtragshaushaltsplan 2019 aufzuheben. 
 
Fragen von Ortsbürgermeister Schmitz (Ortsgemeinde Stadtkyll) sowie Herrn Ortsbürgermeister Schneider 
(Ortsgemeinde Kerschenbach) werden von den Verwaltungsmitarbeitern Fasen und Mertes beantwortet. 
 
Beschluss: 
 
Der Verbandsgemeinderat teilt die Bewertung des Sachverhaltes durch die Verwaltung und beschließt, auf 
die im Nachtragshaushalt 2019 festgesetzte „Sonderumlage Breitband Obere Kyll“ zu verzichten und den 
entsprechenden Beschluss, der im Rahmen der Beschlussfassung zum Nachtragshaushalt 2019 am 
31.10.2019 gefasst wurden, aufzuheben. 
 
Der Betrag in Höhe von 50.468,96 € wird von der VG Gerolstein übernommen werden. Die entsprechenden 
Haushaltsmittel werden im Nachtrag 2020 neu eingestellt. Die Verwaltung wird ermächtigt, die offene 
Forderung gegenüber dem Landkreis aus außerplanmäßige Ausgabe auszugleichen, wenn die 
Schlussabnahme erfolgt ist und alle Mängel beseitigt sind.  
 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen 
Enthaltung: 1   
 



Breitbandausbau VG Obere Kyll - Kostenanteil je OG

Ortsgemeinde
 Gemeindeanteil 

komplett 2017 

Anteil über VG 

50 %
Umlagegrdlg. 2018

Anteil über 

Umlage
Summe

Birgel -  €                               -  €                              354.485,00 €               2.573,28 €              2.573,28 €                 

Esch 18.619,68 €                   9.309,84 €                    331.692,00 €               2.407,82 €              11.717,66 €              

Feusdorf -  €                               -  €                              407.149,00 €               2.955,58 €              2.955,58 €                 

Gönnersdorf -  €                               -  €                              354.487,00 €               2.573,29 €              2.573,29 €                 

Hallschlag 35.340,41 €                   17.670,21 €                  457.492,00 €               3.321,02 €              20.991,23 €              

Jünkerath 1.349,25 €                     674,63 €                        1.500.831,00 €           10.894,83 €            11.569,45 €              

Kerschenbach 21.318,19 €                   10.659,10 €                  210.633,00 €               1.529,03 €              12.188,12 €              

Lissendorf 269,85 €                         134,93 €                        868.526,00 €               6.304,80 €              6.439,73 €                 

Ormont 2.428,65 €                     1.214,33 €                    421.375,00 €               3.058,84 €              4.273,17 €                 

Reuth 1.619,10 €                     809,55 €                        135.191,00 €               981,38 €                 1.790,93 €                 

Scheid 22.127,74 €                   11.063,87 €                  116.188,00 €               843,43 €                 11.907,30 €              

Schüller -  €                               -  €                              239.730,00 €               1.740,25 €              1.740,25 €                 

Stadtkyll 4.587,46 €                     2.293,73 €                    1.653.101,00 €           12.000,19 €            14.293,92 €              

Steffeln 2.158,80 €                     1.079,40 €                    513.257,00 €               3.725,83 €              4.805,23 €                 

109.819,13 €                 54.909,57 €                  7.564.137,00 €           54.909,57 €            109.819,13 €            

Stand nach Ausbaukosten 27.11.2019

Ortsgemeinde  Abrechnung Projekt Beratungsleistung Änderung Projekt
Gemeindeanteil 

komplett

Anteil über VG

50 %
Umlagegrdlg. 2019

Anteil über 

Umlage
Summe

Birgel -  €                               -  €                              -  €                             -  €                        -  €                           362.200,00 €            2.183,41 €             2.183,41 €             

Esch 18.875,68 €                   1.132,54 €                    -  €                             20.008,22 €            10.004,11 €               360.529,00 €            2.173,34 €             12.177,45 €           

Feusdorf -  €                               -  €                              -  €                             -  €                        -  €                           420.616,00 €            2.535,56 €             2.535,56 €             

Gönnersdorf -  €                               -  €                              -  €                             -  €                        -  €                           389.741,00 €            2.349,44 €             2.349,44 €             

Hallschlag 16.301,67 €                   978,10 €                        -  €                             17.279,77 €            8.639,89 €                 405.553,00 €            2.444,75 €             11.084,64 €           

Jünkerath 822,63 €                         49,36 €                          -  €                             871,99 €                 436,00 €                    1.605.897,00 €         9.680,67 €             10.116,66 €           

Kerschenbach 23.800,81 €                   2.226,63 €                    15.536,23 €                 41.563,67 €            13.013,72 €               403.968,00 €            2.435,20 €             30.985,15 €           

Lissendorf 286,72 €                         17,20 €                          -  €                             303,92 €                 151,96 €                    916.343,00 €            5.523,90 €             5.675,86 €             

Ormont 2.684,65 €                      161,08 €                        -  €                             2.845,73 €              1.422,87 €                 416.743,00 €            2.512,21 €             3.935,07 €             

Reuth 1.875,10 €                      112,51 €                        -  €                             1.987,61 €              993,81 €                    141.040,00 €            850,22 €                 1.844,02 €             

Scheid 22.383,74 €                   1.343,02 €                    -  €                             23.726,76 €            11.863,38 €               137.033,00 €            826,06 €                 12.689,44 €           

Schüller -  €                               -  €                              -  €                             -  €                        -  €                           257.880,00 €            1.554,55 €             1.554,55 €             

Stadtkyll 4.843,46 €                      290,61 €                        -  €                             5.134,07 €              2.567,04 €                 2.017.143,00 €         12.159,74 €           14.726,78 €           

Steffeln 2.414,80 €                      337,61 €                        -  €                             2.752,41 €              1.376,21 €                 537.459,00 €            3.239,91 €             4.616,12 €             

94.289,26 €                   6.648,66 €                    15.536,23 €                 116.474,15 €         50.468,96 €              8.372.145,00 €         50.468,96 €           116.474,15 €         

Aufteilung nach Beschlusslage VG OK 2017:
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